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Verpflichtung externer Personen auf das Datengeheimnis 
zum Vergabeverfahren Nr. 0625/IV/01 

Beschaffung einer multimodalen KI-Lösung für die radiologische Diagnostik, 
Schwerpunkt automatisierte CT-Auswertung im Rahmen des Lungenscreenings 

_________________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

_________________________________________________________________________ 

Funktion, Einrichtung/Unternehmen, Ort 

Durch Ihre Tätigkeit am Klinikum Chemnitz haben Sie im Rahmen Ihrer Arbeitsaufgabe 
Umgang mit personenbezogenen Daten, insbesondere auch Patientendaten.  

Deshalb werden Sie zur Wahrung des Datengeheimnisses und zur Wahrung des 
Patientengeheimnisses nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB)  verpflichtet. 

Den für das Klinikum Chemnitz tätigen Personen ist es untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu verarbeiten (Datengeheimnis). 

Bei Einsicht in personenbezogenen Daten, die der ärztlichen Schweigepflicht 
unterliegen, sind Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit und der damit verbundenen besonderen 
Vertrauensstellung gemäß § 203 StGB zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht 
verpflichtet. Verstöße hiergegen können nach § 203 StGB mit Freiheits- oder 
Geldstrafe geahndet werden.  

Sie werden darüber belehrt, dass  
1. personenbezogene Daten nur im Rahmen der Befugnisse gesetzlicher Regelungen und 

nur im Rahmen Ihrer Arbeitsaufgaben (Zweckbindung) verwendet werden dürfen; 
2. sich die Schweigepflicht auf alles, was Ihnen in Ausübung oder aus Anlass Ihrer Tätigkeit 

anvertraut oder bekannt geworden ist, erstreckt; 
3. die Verschwiegenheitspflicht gegenüber jedermann besteht - ausgenommen sind befugte 

Mitarbeiter, welche ebenfalls im Rahmen der definierten Arbeitsaufgaben tätig sind; 
4. die Verschwiegenheitspflicht auch nach dem Tod des Patienten fortbesteht; 
5. die Geheimhaltungspflichten auch nach der Beendigung Ihrer Tätigkeit fortbestehen; 
6. das ein Zeugnisverweigerungsrecht (§53a StPO) und Beschlagnahmeschutz für ärztliche 

Unterlagen (§97 StPO) bestehen. Entsprechendes gilt für das zivilrechtliche 
Zeugnisverweigerungsrecht (§383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO). 

Sie erklären mit Ihrer Unterschrift, hinreichend über die Einhaltung des Datenschutzes im 
Klinikum Chemnitz und Ihre Pflicht zur Verschwiegenheit sowie die Folgen der Verletzung 
selbiger unterrichtet worden zu sein. 
Ein Exemplar dieser Erklärung incl. Gesetzesauszüge ist Ihnen ausgehändigt worden. 

_______________                     _______________________________ 

     Ort, Datum                                               Unterschrift 
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Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen (Auszug)

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die 

Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 
2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 
3. … 
4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 

die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer 

privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des 
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf 
Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung 
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche 
Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen 
Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf 
tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse 
gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, 
soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das 
Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der 
beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis 
offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als 
bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt 
geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer  
1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige 

mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit 
bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für 
sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, 

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein 
fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis 
offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; 
dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte 
Person sind, oder 

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes 
Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt 
hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des 
Betroffenen unbefugt offenbart. 

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
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Strafprozessordnung (StPO) (*

§ 53a Zeugnisverweigerungsrecht der mitwirkenden Personen 

(1) Den Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 stehen die Personen gleich, die im 
Rahmen 

1. eines Vertragsverhältnisses, 

2. einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder

3. einer sonstigen Hilfstätigkeit 

an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken. Über die Ausübung des Rechts dieser Personen, das Zeugnis zu 
verweigern, entscheiden die Berufsgeheimnisträger, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer 
Zeit nicht herbeigeführt werden kann. 

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Absatz 2 Satz 1) gilt auch für die nach 
Absatz 1 mitwirkenden Personen. 

§ 97 Beschlagnahmeverbot 

(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht 

1. 
schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die nach § 52 oder § 53 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen; 

2. 
Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten über die ihnen vom Beschuldigten 
anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände gemacht haben, auf die sich das 
Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt; 

3. 
andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde, auf die sich das 
Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten erstreckt. 

(2) Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände im Gewahrsam der zur Verweigerung des 
Zeugnisses Berechtigten sind, es sei denn, es handelt sich um eine elektronische Gesundheitskarte im Sinne 
des § 291a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Die Beschränkungen der Beschlagnahme gelten nicht, 
wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an 
der Tat oder an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es 
sich um Gegenstände handelt, die durch eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung einer Straftat 
gebraucht oder bestimmt sind oder die aus einer Straftat herrühren. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit die Personen, die nach § 53a Absatz 1 Satz 1 
an der beruflichen Tätigkeit der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3b genannten Personen mitwirken, 
das Zeugnis verweigern dürfen. 

(4) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen reicht, ist die 
Beschlagnahme von Gegenständen unzulässig. Dieser Beschlagnahmeschutz erstreckt sich auch auf 
Gegenstände, die von den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen den an ihrer Berufstätigkeit nach 
§ 53a Absatz 1 Satz 1 mitwirkenden Personen anvertraut sind. Satz 1 gilt entsprechend, soweit die 
Personen, die nach § 53a Absatz 1 Satz 1 an der beruflichen Tätigkeit der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
genannten Personen mitwirken, das Zeugnis verweigern dürften. 

(5) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Personen reicht, ist die 
Beschlagnahme von Schriftstücken, Ton-, Bild- und Datenträgern, Abbildungen und anderen Darstellungen, 
die sich im Gewahrsam dieser Personen oder der Redaktion, des Verlages, der Druckerei oder der 
Rundfunkanstalt befinden, unzulässig. Absatz 2 Satz 3 und § 160a Abs. 4 Satz 2 gelten entsprechend, die 
Beteiligungsregelung in Absatz 2 Satz 3 jedoch nur dann, wenn die bestimmten Tatsachen einen dringenden 
Verdacht der Beteiligung begründen; die Beschlagnahme ist jedoch auch in diesen Fällen nur zulässig, wenn 
sie unter Berücksichtigung der Grundrechte aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes nicht außer 
Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht und die Erforschung des Sachverhaltes oder die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

*) Vorschrift neugefaßt durch das Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der 
Berufsausübung schweigepflichtiger Personen vom 30.10.2017 (BGBl. I S. 3618), in Kraft getreten am 09.11.2017
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https://dejure.org/gesetze/StPO/53a.html
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Zivilprozessordnung (ZPO)  
§ 383 Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen (Auszug)

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:  
… 
6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren 
Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff der Tatsachen, 
auf welche die Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht. 

… 
(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, auch wenn das Zeugnis nicht 

verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, dass ohne Verletzung der 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht abgelegt werden kann. 
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